Fischereirevier Rohrbach
Rohrbach, am 31. Oktober 2008
Am Teich 1
Telefon: 07289/8851-69504
4150 Rohrbach
Telefax: 07289/8851-69399

E-Mail: walter.koller@ooe.gv.at

http://www.fr-rohrbach.at
Schreiben an die
Jäger des Bezirkes Rohrbach

KORMORANPROBLEM 
IM 
FISCHEREIREVIER ROHRBACH

Lieber Waidkamerad!

In den letzten Jahren und insbesondere im Winter 2007/2008 wurden die Fischer des Fischereirevieres Rohrbach mit einer Invasion von Kormoranen konfrontiert.

Um nicht in die Situation wie die Fischer an der Steyr zu kommen (Vernichtung des Äschenbestandes durch Kormorane von 92 %, Vernichtung des Forellenbestandes durch Kormorane von 82 %) (jeweils innerhalb eines Winters) erlaube ich mir, Ihnen die Bestimmungen zum Abschuss von Kormoranen bekanntzugeben:
Artikel 8 der O.ö. Artenschutzverordnung lautet:

 (1) Der Schutz gemäß § 28 Abs. 3 Oö. NSchG 2001 gilt für den


Kormoran (Phalacrocorax carbo) in

- Landschaftsschutzgebieten (§ 11 Oö. NSchG 2001);

- Geschützten Landschaftsteilen (§ 12 Oö. NSchG 2001);

- Naturschutzgebieten (§ 25 Oö. NSchG 2001);

- dem Gebiet des Nationalparks "Oö. Kalkalpen" (§ 3 Oö. Nationalparkgesetz);

- Vogelschutzgebieten (Artikel 4 Abs. 1 vierter Satz der Vogelschutz-Richtlinie);

- an folgenden stehenden Gewässern:   Mondsee, Wolfgangsee, Attersee, Traunsee, Hallstätter See;

- an folgenden Fischgewässern:  Donau, Inn, Salzach, Enns (von Flusskilometer 40 bis zur Mündung),

  Traun (von Flusskilometer 70,36 bis 49,8 und von Flusskilometer 44,7 bis 33,7); sowie

- an Kormoranschlafplätzen.

  (2) Außerhalb der im Abs. 1 genannten Bereiche ist es in Berücksichtigung fischereiökonomischer Interessen in der Zeit vom 16. August bis 15. März zum Schutz von gefährdeten Fischbeständen im

Umkreis von 100 m von Gewässern im Sinn des Abs. 3 und anerkannten Fischzuchtbetrieben zum Zweck der Vertreibung erlaubt, Kormorane 

  1. durch die Verwendung von optischen oder akustischen Hilfsmitteln (ohne Schieß- und Sprengmittel) zu beunruhigen sowie
  2. mit hiefür geeigneten Jagdwaffen durch den Abschuss von einzelnen Exemplaren bis insgesamt höchstens 5% des landesweiten Gesamtbestandes zu töten. Wird ein landesweiter Gesamtbestand von 1.500 Exemplaren überschritten, erhöht sich die Zahl der erlaubten Abschüsse auf 10% des landesweiten Gesamtbestandes.

  (3) Gewässer im Sinn des Abs. 2 sind Fischwässer (§ 3 Oö. Fischereigesetz), deren Bewirtschafter nicht von der Besatzpflicht befreit (§ 8 Abs. 3 Oö. Fischereigesetz) und die für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr zur Führung eines Fangverzeichnisses (§ 8 Abs. 4 Oö. Fischereigesetz) verpflichtet waren.

  (4) Die für Abschüsse maßgeblichen Bestandszahlen sind während des im Abs. 2 festgelegten Zeitraumes jeweils zu jedem Monatsersten von der Landesregierung dem Oö. Landesfischereiverband bekanntzugeben. Abschüsse sind der Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich anzuzeigen; die Landesregierung hat durch Mitteilung an den Oö. Landesfischereiverband weitere Abschüsse zu untersagen, wenn die im Abs. 2 festgelegten Höchstzahlen erschöpft sind, wobei Abschüsse, welche vor der jeweils letzten Bekanntgabe gemäß dem ersten Satz erfolgten, nicht anzurechnen sind.

  (5) Unbeschadet der Pflicht gemäß Abs. 4 sind die in Betracht kommenden Bewirtschafter bzw. Betriebsinhaber verpflichtet, Abschüsse bis spätestens 1. April unter Verwendung des in der Anlage

4 abgedruckten Formulars zu melden. Der Meldung sind vom Bewirtschafter jene Angaben, die zuletzt gemäß § 8 Abs. 2 Oö. Fischereigesetz dem Fischereirevierausschuss anzuzeigen waren (Menge und Herkunft des Besatzes, Zeit und Ort des Besatzvorganges) sowie das zuletzt erstellte Fangverzeichnis (§ 8 Abs. 4 Oö. Fischereigesetz) anzuschließen.
Nachstehend zu Ihrer Information die Bestandsentwicklung auf Grund der Kormoranzählmeldungen:
	
	2003/2004:
	2004/2005
	2005/2006
	2006/2007:
	2007/2008

	Anfang Oktober
	082 Exemplare
	169 Exemplare 
	182 Exemplare
	166 Exemplare
	319 Exemplare

	Anfang November
	586 Exemplare
	537 Exemplare 
	570 Exemplare 
	647 Exemplare
	725 Exemplare

	Anfang Dezember
	833 Exemplare
	766 Exemplare 
	966 Exemplare 
	815 Exemplare
	949 Exemplare

	Anfang Jänner
	803 Exemplare
	946 Exemplare
	974 Exemplare
	860 Exemplare
	899 Exemplare

	Anfang Februar
	677 Exemplare
	729 Exemplare
	401 Exemplare
	799 Exemplare
	851 Exemplare

	Anfang März
	574 Exemplare 
	806 Exemplare
	656 Exemplare
	581 Exemplare
	581 Exemplare

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2008/2009
	 
	 
	 
	 

	Anfang August 
	059 Exemplare
	 
	 
	 
	 

	Anfang September 
	127 Exemplare
	 
	 
	 
	 

	Anfang Oktober
	559 Exemplare
	 
	 
	 
	 

	Anfang November
	 
	 
	 
	 
	 

	Anfang Dezember
	 
	 
	 
	 
	 

	Anfang Jänner
	 
	 
	 
	 
	 

	Anfang Februar
	 
	 
	 
	 
	 

	Anfang März
	 
	 
	 
	 
	 


Ich möchte Sie daher ersuchen, den Fischern des Fischereirevieres Rohrbach beim Aufbau eines nachhaltigen Fischbestandes in den freifließenden Gewässern zu helfen und durch Ihre Abschüsse von Kormoranen dazu beizutragen. Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass das Fischereirevier Rohrbach ein "Patronengeld" von € 3,-- gewährt.
Danke für Ihre Unterstützung 

Für das Fischereirevier Rohrbach:

Norbert Salburg e.h.

Obmann







